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VON MONAT ZU MONAT

Das Dienstreg-lement wurde revidiert

Unter der grossen Zahl von Reglementen aller Art, die in unserer Armee irgend einen

Gegenstand der militärischen Tätigkeit regeln, nimmt das Dienstreglement als zentrale

Vorschrift eine Sonderstellung ein. Das Dienstreglement ist zweifellos das wichtigste
Reglement unserer Armee. Nicht nur ist es für sämtliche Angehörige des Heeres in

gleicher Weise massgebend; auch ist die darin geregelte Materie für die gesamte Armee

von grundlegender Tragweite. Diese Bedeutung des Dienstreglements kommt denn auch

darin zum Ausdruck, dass es vom Gesamtbundesrat genehmigt wird, während die

meisten übrigen Reglemente auf der Departementsstufe erlassen werden.

Im Dienstreglement werden die Grundsätze umrissen, nach denen die ganze Armee
lebt und arbeitet. Es umschreibt die Ziele, die der Armee gesteckt sind und regelt die

Befugnisse und Verantwortungen aller Angehörigen der Armee und schafft innerhalb
des Heeres einheitliche Auffassungen über den Dienstbetrieb. Als zusammenfassendes

Reglement enthält das Dienstreglement gewissermassen pro memoria eine Reihe von
Vorschriften, die in über eine Einzelmaterie bereits abschliessend

festgelegt sind und die teilweise sogar auf der Gesetzes- und der Verordnungsstufe
stehen, beispielsweise Regelungen des Bundesgesetzes über die Militärorganisation, des

Militärstrafgesetzbuchs, des Zivilgesetzbuchs, der Bekleidungs- und der Beförderungs-
verordnungeil u. a. Diese grosse Bedeutung des Dienstreglements hat denn auch dazu

geführt, dass das Reglement seit dem Jahre 1955 an alle Wehrmänner abgegeben wird,
die es zu besitzen wünschen.

Das bisher gültige Dienstreglement stammt aus dem Jahre 1954. Die damalige Neu-
fassung, die nach sehr umfangreichen Revisionsarbeiten das frühere Reglement von
1933 ersetzte, beruhte vor allem auf den Erfahrungen des Aktivdienstes 1939/45 und
der militärpolitisch bewegten Nachkriegsjahre. Auf das Jahr 1967 ist das Dienst-
reglement erneut revidiert worden. Anlass zu dieser Revision gaben in erster Linie die

organisatorischen und kommandotechnischen Neuerungen, die mit der Truppenord-
nung 61 eingetreten sind sowie verschiedene weitere, seit der letzten Fassung des

Reglements im Dienstbetrieb der Armee eingetretene Änderungen. Gleichzeitig wurde
auch den Erfahrungen Rechnung getragen, die sich aus der Anwendung des Dienst-
reglements 54 ergeben haben,

j Im Gegensatz zu den beiden letzten Ausgaben des Dienstreglements von 1933 und

1954 handelt es sich bei der vom Bundesrat am 16. November 1966 genehmigten
Revision nicht um eine grundlegende Neukonzeption des bisherigen Reglements, son-
dern lediglich um die 7Ve«/iJss««g U«ze/«er was darin zum Ausdruck
kommt, dass der Aufbau, die Zifferierung und teilweise auch der materielle Inhalt des

Reglements beibehalten wurden. Da die letzte Auflage des Reglements vergriffen war,
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musste allerdings ein vollständiger Neudruck erstellt werden. Die Änderungen der

heutigen Fassung des Dienstreglements liegen im wesentlichen in folgenden Gebieten:

- Änderungen im Zusammenhang mit der Truppenordnung 61

- Berücksichtigung neuer Erlasse

- verschiedene Änderungen.

1. dlWerzzwge«, dz'e sie/? a«s der 7Y«p/>eword»«»g 6/ ergaben.-

Die Stellung und die Aufgaben der verschiedenen neuen Tac/;sfe//e« der yl/>te/7««g

/»r Trawsporfd/'enst «nd Äeparatzzrmzppe», wie Chef der Transporte, Transportoffizier,
Motorfahreroffizier und Verkehrsoffizier (Ziff. 126) sowie des Chefs des Material-
dienstes und des Reparaturoffiziers (Ziff. 129) wurden neu umschrieben.

Die Stellung und Aufgaben der Dz'ezzstc/ze/s Heer »«d Hazzs wurden in einer beson-

deren Bestimmung des Reglements (Ziff. 130bis) verankert.

Im A/aferz'aWz'e«sr wurde das Vorgehen für den Materialersatz und die Reparaturen
bei der Truppe, einschliesslich der Fahrzeuge, den seitherigen Neuerungen angepasst
(Ziff. 157-161).
Eine weitere, nunmehr auch im neuen Dienstreglement berücksichtigte Neuerung besteht

darin, dass der 5etr;e7>.s5Zo//»»c/>5r/!«7> dem Versorgungsdienst unterstellt ist (Ziff. 117,

125).

Die Aufgaben der V'er&e/?rs£o«fro//orga«e als Teil der militärischen Strassenverkehrs-

polizei sowie ihre Ausstattung mit den Befugnissen von Schildwachen sind ebenfalls

neu umschrieben worden (Ziff. 27S, 279).

Schliesslich wurde der Abschnitt «Wae/zrdz'ewsr» (Ziff. 280 - 29S) von Grund auf neu
geordnet.

2. 5er«cEs/'c/>Jz'gzz«g »e»er Vorsc/zrz/te« zznd Er/asse z'wz Dz'ewstreg/ezwent.

Entsprechend dem Munitionsbefehl des Eidgenössischen Militärdepartements vom
23. September 1960 wurden die unter den ßegrz// A/««zrio« fallenden Mittel und Bestand-
teile umschrieben und festgelegt, welche Arten von Munition von der Truppe bei

Übungen gleichzeitig mitgeführt werden dürfen (Ziff. 154, 155).

Gestützt auf die Verordnung vom 10. Januar 1962 über die Bekleidung der Schwei-
zerischen Armee erfuhren die Se&/ez'<7zz»g.sworscErz7te« verschiedene Anpassungen. In
diesem Zusammenhang ist es notwendig, etwas eingehender auf die Grundsatzfrage
nach dem Trage» wo« Zz'wz7&/ez'der» /» «•zz/zZamc/ze« £/r/azz/>e» einzugehen. Bekanntlich
wurden in jüngster Zeit in unserer Öffentlichkeit mehrfach derartige Forderungen

erwogen, was dazu führte, dass die Militärdelegation des Bundesrates und schliesslich
der Bundesrat selber die Frage geprüft haben, ob und gegebenenfalls in welchem Um-
fang den im Dienst stehenden "Wehrmännern gestattet werden soll, während des

Urlaubs anstelle der Uniform Zivilkleidung zu tragen.
Bei der Prüfung dieser Frage kann vorerst festgestellt werden, dass das Tragen von
Zivilkleidern im Urlaub die Rechtsstellung des "Wehrmanns in keiner "Weise berührt.
Da Dienst- und Hilfsdienstpflichtige während der Zeit, in der sie sich im Militärdienst
befinden, dem A/z7z7ä'rsfra/rec/zZ unterstehen, ist das Tragen oder Nichttragen der
Uniform für die im Dienst stehenden, d. h. besoldeten "Wehrmänner nicht entscheidend
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für ihr Verhältnis zum Militärstrafrecht. Dasselbe gilt für die Militärversicherung;
diese ist während der ganzen Dauer einer versicherten militärischen Dienstleistung,
einschliesslich der Hin- und Rückreise, haftbar. Die Versicherung ruht lediglich wäh-
rend der Zeit, in welcher der Versicherte auf eigene oder fremde Rechnung einer

Erwerbstätigkeit nachgeht oder sich in einem persönlichen Urlaub befindet.

Der Bundesrat ist auf Grund einer eingehenden Prüfung des Sachverhalts zum Schluss

gelangt, dass auf die Erteilung einer generellen Bewilligung für Offiziere, Unter-
Offiziere und Soldaten, im Urlaub Zivilkleider zu tragen, verzichtet werden muss, dass

jedoch Massnahmen getroffen werden sollen, um inskünftig noch vermehrt in Einzel-
fällen Ausnahmebewilligungen zu erteilen. Massgebend für diesen Entscheid waren
einmal wehrpolitische und wehrpsychologische Erwägungen: Das Tragen des Wehr-
kleids auch im militärischen Urlaub entspricht einer alten schweizerischen Tradition,
von der ohne zwingende Gründe nicht abgewichen werden sollte. Dazu kommt, dass

das Tragen von Zivilkleidern nur für diejenigen Urlaube in Frage kommen könnte,
in welchen der Wehrmann nach Hause zurückkehren und hier seine Kleider wechseln

kann; eine generelle Ermächtigung, Zivilkleider zu tragen, würde deshalb leicht
Ungleichheiten schaffen: Wer nahe vom Entlassungsort oder sogar an diesem selbst

wohnt, wäre gegenüber demjenigen, der eine weite Reise zu machen hat oder seinen

Urlaub überhaupt nicht zu Hause verbringen kann, bevorzugt. Schliesslich war zu
berücksichtigen, dass gegenwärtig Vorarbeiten im Gang sind, um die Ausgangsuniform
zu modernisieren und sie namentlich leichter zu gestalten. Wenn einmal die neue
Uniform eingeführt sein wird, werden wesentliche Argumente wegfallen, die heute für
das allgemeine Tragen von Zivilkleidern im Urlaub sprechen. Dazu kommt, dass in
kurzer Zeit die Uniform der Ordonnanz 49 vollständig im Auszug und in der Land-
wehr eingeführt sein wird, womit es möglich sein wird, die zur Zeit noch auf die

Arbeit beschränkten Tenueerleichterungen, insbesondere das Ablegen des Waffenrocks,
auch auf den Urlaub auszudehnen.

Diese Überlegungen haben den Bundesrat dazu geführt, von einer allgemeinen Bewilli-
gung zum Tragen von Zivilkleidern im Urlaub Umgang zu nehmen. Dagegen sprach
sich der Bundesrat für eine möglichste Erleichterung der bisherigen Praxis aus; ins-
besondere sollen die Truppenkommandanten angewiesen werden, bei Einzelurlauben
noch mehr als bisher das Tragen von Zivilkleidern zu gestatten.

Am 15. Dezember hat nun das Eidgenössische Militärdepartement eine entsprechende

Verfügung erlassen, in welcher angeordnet wird, dass inskünftig in besonderen Fällen

von Urlauben das Tragen von Zivilkleidern gestattet oder sogar befohlen werden
könne. Als solche besonderen Fälle gelten insbesondere das Überschreiten der Landes-

grenze, die Ausübung einer Erwerbstätigkeit, die Teilnahme an Veranstaltungen, an
denen Vereinsuniformen, Sportkleidung, Kostüme usw. getragen werden sowie das

Vorliegen persönlicher Gründe. Für die Erteilung der Bewilligung zum Tragen von
Zivilkleidern im besoldeten Urlaub ist der militärische Vorgesetzte zuständig; dieser

soll die eingereichten Gesuche nicht schematisch, sondern unter möglichster Berück-
sichtigung der geltend gemachten Gründe wohlwollend behandeln. Mit einer gross-
z«g/ger a/s HsPer ge/saW/ta^rera Praxis im Erteilen von Bewilligungen zum Tragen
von Zivilkleidern soll die vom Bundesrat angestrebte Erleichterung in Einzelfällen
verwirklicht werden. Gemäss der genannten Verfügung müssen in unbesoldeten Urlau-
ben Zivilkleider getragen werden; für das Tragen der Uniform zur Teilnahme an
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ausserdienstlichen militärischen Veranstaltungen während des unbesoldeten Urlaubs

muss somit eine Bewilligung eingeholt werden.

Angesichts dieses Entscheides des Bundesrates hat das neue Dienstreglement in diesem

Punkt keine Änderungen erfahren. Neu ist dagegen die Bestimmung, dass inskünftig
für den Ausgang wie auch für den Dienst- und Feldanzug das Tragen von sr/warze?/
.Sc/wfee« befohlen ist. Im weitern wurde der Anzug während des Dienstes und in der

Freizeit vereinheitlicht. Ergänzt wurden schliesslich auch die Bestimmungen über den

Anzug zum Skifahren und zum Klettern im Gebirge. Neu aufgenommen wurde schliess-

lieh auch die Bestimmung, dass zum Ausgangsanzug weder Stichwaffen noch Schuss-

waffen getragen werden (Ziff. 190-203). Diese, im letzten Sommer verfügte Neuerung
bedeutet eine weitere Etappe in der Vereinfachung unserer Form- und Drillvorschriften,
nachdem im Jahre 1946 der Taktschritt, und im Jahre 1958 der Gewehrgriff abge-
schafft wurden.

Für den m«Vzc//icfeett »wef scferi/f/icfeen Verfeefer wurden die Verfügung des Eidgenössi-
sehen Militärdepartements vom 8. September 1961 über die ßc7;>a«£f/«/rg »ri/itärisefeer
Ufere» sowie die seither erlassenen Weisungen über die formelle Abfassung von mili-
tärischen Schriftstücken in das Dienstregiement eingearbeitet. Gleichzeitig wurde auch
die Frage der A/assi/ifeatio« t>o» Uferen geregelt. (Ziff. 240 - 242).

Umgearbeitet wurde ferner das Kapitel betreffend .SoWarenfesfamewr, 7Wes/ä//e ««</

wi/ifärisefee ßesrarr«»ge« (Ziff. 254 - 263).

3. Verscfe/eJewe U'nt/ernngen.

In der Neufassung des Dienstreglements wird allgemein unterschieden zwischen der

Bezeichnung «Soldat» im Sinn der militärischen Rangordnung und «• Weferwa««» als

Sammelbegriff für die Angehörigen aller Rangstufen.

Die Ziffer 6 des Kapitels «Allgemeine Pflichten des Wehrmanns», welche die Vor-
Schriften über die wi/ifän'srfee Ge/;e/W;tf/r«wgfp//icfer enthält, wurde weiter gefasst;
sie enthält eine Aufzählung der Gegenstände, die von jedem Wehrmann geheimzuhalten
sind.

In Abschnitt V der Kriegsartikel wurde ein Hinweis auf das V'erfea/re« r/es Wefer-

twtfwws in ÄViegsge/awgewscfea/f aufgenommen.

Die bis heute zu viele Grade umfassende .Kategorie der ,Srafeso//iziere wurde unterteilt
in «Stabsoffiziere», «höhere Stabsoffiziere» und «Oberbefehlshaber der Armee».

Die F«»fefio»ssr«/en der /di//sdie«5tp//icferige« wurden im neuen Reglement bei den

entsprechenden Graden der Dienstpflichtigen angeführt, ohne dass jedoch ihre Stellung
als Hilfsdienstpflichtige eine Änderung erfährt (Ziff. 15).

Im Kapitel «Disziplin» wird die GefeorsiOTKp//icfe des Löuergefeewe» (Ziff. 50, 51)

eingeschränkt auf den Befehl in Dienstsachen. Diese Massnahme war notwendig gewor-
den, weil bisher zwischen der strengeren Bestimmung des Dienstreglements und dem

Militärstrafgesetzbuch (Art. 61) eine Differenz bestanden hatte, auf die seinerzeit
im «Der Fourier» aufmerksam gemacht worden ist («Die militärische Befehlsgewalt und
ihre Grenzen», Nr. 11 /1963). Im weitern wird im neuen Reglement die Gehorsams-

pflicht dadurch präzisiert, dass bei der Begehung eines Verbrechens oder Vergehens
auf ausdrücklichen dienstlichen Befehl, der den Befehl erteilende Vorgesetzte strafbar
ist; der Untergebene ist dann ebenfalls strafbar, wenn er sich bewusst war, dass er mit
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der Befolgung des Befehls an einem Verbrechen oder Vergehen mitwirkt. Der Unter-
gebene ist jedoch straffrei, wenn er mit der Befolgung eines Befehls nur an einem

Disziplinarfehler mitwirkt.
Gemäss Ziffer 60 liegt ein Diszi)j/i>zrtr/eWer vor, wenn den Befehlen der Vorgesetzten,
den allgemeinen Dienstvorschriften oder überhaupt der militärischen Zucht und Ord-
nung zuwidergehandelt wird, sofern es sich dabei nicht um ein Verbrechen oder Ver-
gehen handelt.

Präzisiert wurde im weitern die Befugnis des Truppenkommandanten zur
einer nor/ä«/ige« 5eweis«»/naÄrwe oder einer twi/itärgeric/ir/icAen VoranterswcAung

(Ziff. 68, Abs. 4).

Gemäss Ziffer 70 haben Offiziere und Unteroffiziere gegenüber offenem Ungehorsam
sowie bei schweren Dienstverletzungen die Pflicht, den Täter tior/irä/ig /esrwelnwera zu
lassen, wenn der Einheitskommandant nicht erreichbar ist.

In das Kapitel «Disziplinarstrafgewalt» wurde ferner eine Ziffer aufgenommen, die
dem Vorgesetzten das Recht einräumt, die disziplinarische Sesrra/«ng anzuordnen,
wenn er feststellt, dass ein Fehlbarer nicht bestraft worden ist (Ziff. 73).

Neu aufgenommen wurde ebenfalls eine Bestimmung, wonach eine als ungerecht
empfundene Qna/i/ihafio« Gegenstand einer Seschwerde sein hann. Diese Bestimmung,
die zwar materiell nichts Neues aussagt, hat sich auf Grund der praktischen Erfah-
rungen in den letzten Jahren als zweckmässig erwiesen (Ziff. 86).

In einer neuen Ziffer (2Ibis) wird die Wahrang der PrivatsphaVe des Wehrmanns im
Militärdienst umschrieben.

Der zl«/gid>e«£ereic& des Fe/dweihe/s wird im neuen Reglement eindeutiger umschrie-
ben (Ziff. 114, 115). Insbesondere wurden Klagen gegen die Einschränkung der Kom-

petenzen des Feldweibels durch den Tagesoffizier berücksichtigt.

Den im Zusammenhang mit der £rtei/«ng [/r/a«hen und Bewilligungen verschie-
dentlich festgestellten Unklarheiten wird im neuen Reglement mit einer Reihe von
Präzisierungen begegnet (Ziff. 137, 206, 207, 211). Das Vorgehen bei Gesuchen um
Dispensation oder Dienstverschiebung wurde der bisherigen Praxis angepasst. Nach
wie vor gilt der Grundsatz, dass der Wehrmann keinen Rechtsanspruch auf eine

Dispensation oder Dienstverschiebung besitzt.

Die Vorschriften betreffend den mi/irdriscAen Grass wurden den praktischen Verhält-
nissen angepasst (Ziff. 231). Die Ausnahmen, in welchen nicht gegrüsst wird, sind nun-
mehr wie folgt umschrieben:

a) in Räumlichkeiten, die für die Freizeit der Truppe bestimmt sind, wie Soldaten-
stu'ben, Lesesäle und Kantinen;

b) bei Veranstaltungen, Anlässen und Feierlichkeiten in geschlossenen Räumlichkeiten,
wie z. B. Theater, Konzerte, Kinos, Ausstellungen, Museen, Kirchen.

Höhere, die im A/ofor/ahrze«g tiorhei/ahren, werden dann gegrüsst, wenn sie als

Höhere erkannt werden. Mit dieser Vermittlungslösung hat eine alte Streitfrage ihren
Entscheid gefunden. Festgelegt wurde schliesslich auch der Grundsatz, dass ein Vor-
gesetzter, dem der Wehrmann mehrmals hintereinander begegnet, nur einmal gegrüsst
wird (Ziff. 231 ff).

125



Im Kapitel «Postdienst» erfuhr der Kreis von Militärpersonen eine Einschränkung,
die berechtigt sind, bei der Postbehörde (Generaldirektion PTT oder Kreispostdirektion)
ein Gesuch um Beschlagnahme und Öffnung von Postsendungen sowie um Auskunfts-
erteilung über den Postverkehr von Wehrmännern im Dienst zu stellen (Ziff. 187).

In das Kapitel «Anzug» wurde neu die Bestimmung aufgenommen, wonach rzießt

;<«i/orwierfe 77z7/sdie«stp/7ießtige und weitere Zivilpersonen, die zu den bewaffneten
Kräften der Schweiz gehören, mit der eidgenössischen Armbinde gekennzeichnet sein

müssen (Ziff. 190).

Neu überarbeitet wurden sodann:

dnßang /, enthaltend die Gesetze zzrzd Geßrä«cßc r/es A'r/eges mit den allgemeinen und
besonderen Schutzbestimmungen. Darin wurden vor allem auch umfassende Angaben
über die völkerrechtlichen Bestimmungen über den Sc/.wtz t>o» A«/t«rgMfern bei
bewaffneten Konflikten aufgenommen, nachdem das entsprechende Haager Abkommen

von 1954 auch für die Schweiz verbindlich geworden ist.

dnßang //, enthaltend die &n'egsrec/?t//c/?e?2 ßesfiznzwzzngezz über die Kriegsgefangenen.

Der bisherige ;4«ßa«g ///, der die verschiedenen 5'igna/e festhielt, wurde gestrichen.
Die überlieferten Signale, wie der Zapfenstreich usw., leben in der Militärmusik-
Literatur weiter; sie haben kaum mehr eine praktische Bedeutung.

Das neue Reglement wird den Unteroffizieren und Offizieren anlässlich ihrer nächsten

Dienstleistung im Truppenverband abgegeben; Soldaten erhalten es auf Gesuch hin.

A/zrz

d«cß ße«te ßeze«gt eine starke, a//e Weßr/äßige« «w/asse«de «nd

Zw Vo/ß ferw«rze/te drwee dem dws/and zznsere Antscß/ossenßeif,

««s jederzeit »naßßangig z« ßeßaapte«. Von der zlcßt««g, die sie

ei«//össt, ßängt es wesent/ieß mit aß, oß wir in Zeiten der Ge/aßr

ztnsere iVe«fra/ifüt waßre« ßönne«; werden wir trotzdem a«gegri//e«,

so ermög/ießf z'ßre AriegsfÄeßtigßeit, «nsere t/naßßa'ngigßeit ßis azz/s

a'/zssersfe z« tzerfeidigew.

Aus dem Dicnstreglement
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